
Bekanntmachung der FNP-Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 
 

10. Flächennutzungsplanänderung im Bereich des Bebauungsplanes  
Vo-53 „Kita Am Neuenhaushof/Anrather Straße“ 

Genehmigung und Wirksamkeit gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) - in der zurzeit geltenden Fassung 

 
 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes, die sich auf das 
im nachstehenden Kartenausschnitt gekennzeichnete Gebiete im Stadtteil Vorst bezieht, wie folgt 
genehmigt: 
 
"Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat der Stadt Tönisvorst am 
23.06.2022 beschlossene 10. Änderung des Flächennutzungsplanes.“  
 
Düsseldorf, den 26. Oktober 2022 
Az.: 35.02.01.01-24Tön-10-1933 
 
 
Im Auftrag: 
gez. Harald Kirsten 
 
 
 

 
 
 

Abgrenzung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes (unmaßstäblich) 
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Im Rahmen der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurden im Änderungsplan und 
im Umweltbericht redaktionelle Anpassungen in roter Schrift vorgenommen.  
 
Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes der Stadt Tönisvorst, in dem diese 
Bekanntmachung veröffentlicht wird, wird die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 
Abs. 5 des Baugesetzbuches wirksam. 
 
Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes wird einschließlich dazugehöriger Begründung bei 
der Abteilung Stadtentwicklung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 1 und 2, 
während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr sowie Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Aufgrund der derzeitigen Situation wird um eine Voranmeldung zur Einsichtnahme gebeten. Die 
Voranmeldung ist telefonisch oder schriftlich per E-Mail möglich. 
Ansprechperson ist: 
Frau Gülüzar Dabrock, Telefon: 02156/999-410, E-Mail: Gueluezar.Dabrock@toenisvorst.de 
 
Hinweise 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 

1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich 
gegenüber der Stadt Tönisvorst unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 

Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in 

der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit deren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Flächennutzungsplanänderung vorher 

beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die von der Bezirksregierung Düsseldorf am 26.10.2022, Az.: 35.02.01.01-24Tön-10-1933, erteilte 
Genehmigung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ort und Zeit, in der der Plan und 
Begründung zur Einsichtnahme bereitgehalten wird, sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und 
der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 01.07.2021, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
 
Tönisvorst, den 15.11.2022 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
gez. Leuchtenberg 


